
Aufstellungsbeschluss

Ortsübliche Bekanntmachung der Planungsabsicht
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Auslegungsbeschluss

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit (1 Monat, 
mindestens 30 Tage) (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss mit 
Behandlung aller eingegangenen Stellungnahmen
(Abwägung)

Genehmigungsverfahren beim Regierungspräsidium 
(entfällt für Bebauungspläne, die aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt sind)

Ortsübliche Bekanntmachungen, 
damit Wirksamkeit bzw. Rechtskraft

Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads 
(Scoping) (§ 4 Abs.1 BauGB)

Zusammenfassende Erklärung 
(§ 6a Abs. 1 BauGB, § 10a Abs. 1 BauGB)
- Berücksichtigung Umweltbelange
- Berücksichtigung Stellungnahmen
- Ergebnis der Abwägung
- Begründung der gewählten Planungsalternative

Umweltbericht als separater Teil der Begründung

VERFAHRENSSCHRITTE ROLLE UND BEITRÄGE
DES UMWELTBERICHTS

Förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Überwachung gemäß Umweltbericht (§ 4c BauGB)

STUFEN DER RÄUMLICHEN PLANUNG IN STUTTGART

Vereinfachtes Ablaufschema Aufstellung eines Bauleitplans
nach Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB)

LH Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Wohnen, eigene Darstellung
Stand: 12.07.2022




